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Die F•rderung von Kindern mit besonderen p€dagogischen Bed•rfnissen 
und die sonderp€dagogischen Angebote werden im Kanton Z•rich auf den 
Grundsatz der Integration ausgerichtet. 

einzelne Mensch in Bezug auf sein Lernen 
und seine Entwicklung von anderen Men-
schen unterscheidet. Gleichzeitig k•nnen 
sich alle Menschen nur entwickeln, wenn 
sie f•rderliche Bedingungen f!r das Ler-
nen und Zusammenleben erhalten. Dies 
gilt unabh"ngig von den individuellen 
Lernvoraussetzungen und F"higkeiten.

Es ist deshalb sowohl die Aufgabe der all-
gemeinen P"dagogik wie auch der Son-
derp"dagogik, Bed!rfnisse von Sch!-
lerinnen, Sch!lern und Eltern ernst zu 
nehmen und im Unterricht Bedingungen 
zu schaffen, die es erm•glichen, zusam-
menzuleben, miteinander und voneinan-
der zu lernen. Die Unterst!tzung f!r Kinder 
und Jugendliche mit besonderen p"da-
gogischen Bed!rfnissen soll dazu beitra-
gen, dass alle Sch!lerinnen und Sch!ler 
be f"higt werden, sich in die Gesellschaft 
zu integrieren und an ihr teilzuhaben, ihren 
Alltag zu bew"ltigen, sich Kenntnisse an-
zueignen und F"higkeiten zu entwickeln, 
gleiche Chancen zu erhalten und Zufrie-
denheit zu erlangen. 

Vorwort

Die Regelschule ist der Ort f!r das 
gemeinsame Lernen. Sie anerkennt, 
dass Sch!lerinnen und Sch!ler in ei-
ner Regelklasse sich hinsichtlich Ent-
wicklungsstand, Lern- und Leistungs-
f"higkeit, sozialer und sprachlicher 
Herkunft oder Verhalten unterschei-
den. Ein individualisierender und in-
tegrativer Unterricht mit entsprechen-
den Rahmen bedingungen unterst!tzt 
die Entwicklung und das Lernen aller 
Sch!lerinnen und Sch!ler und nutzt 
die Chancen der Gemeinschaft.

Die Volksschule des Kantons Z!rich steht 
allen Kindern offen. Alle Sch!lerinnen und 
Sch!ler sollen in ihr die gleichen Rechte, 
P¯ichten und Chancen haben. Die ihr an-
vertrauten Kinder m•glichst gut und ganz-
heitlich zu f•rdern, ist eine !bergeordnete 
Zielsetzung f!r die Volksschule.

Auf dieses Ziel hin sind die allgemeine 
P"dagogik und die Sonderp"dagogik in 
der Volksschule orientiert. Die Sonderp"d-
agogik versteht sich dabei als Unterst!t-
zung der Regelschule, wenn besondere 
Lern-, Entwicklungs- und Erziehungssitu-
ationen eintreten.

Mit dem neuen Volksschulgesetz des 
Kantons Z!rich haben sich der Kantonsrat 
und das Z!rcher Volk f!r das Prinzip der 
integrativen F•rderung ausgesprochen. 
Sie folgen damit der »Erkl"rung von Sa-
lamanca», worin die Schweiz gemeinsam 
mit den Vereinten Nationen festh"lt, dass 
jedes Kind einmalige Eigenschaften, Inter-
essen, F"higkeiten und Lernbed!rfnisse 
hat. Und dass Regelschulen mit integra-
tiver Orientierung das beste Mittel sind, 
um diskriminierende Haltungen zu be-
k"mpfen, den individuellen Bed!rfnissen 
aller Kinder gerecht zu werden und eine 
integrierende Gesellschaft aufzubauen.

Mit diesem Grundsatz wird der Erkennt-
nis Rechnung getragen, dass sich jeder 

Erg•nzt wird diese Handreichung durch den Ordner 3 «Angebote f€r Sch€lerinnen und Sch€ler mit besonderen p•dagogischen 
Bed€rfnissen». Darin ®nden sich detaillierte Informationen  zum sonderp•dagogischen Angebot sowie Literatur- und Quellenhinweise. 
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In der bisherigen Entwicklung des Schul-
systems in der Schweiz und im Kanton Z!-
rich wurde versucht, Gruppen von Sch!le-
rinnen und Sch!lern mit homogenen, also 
m•glichst gleichen Lernvoraussetzungen 
zu bilden. Durch Selektion und durch die 
Zuweisung zu differenzierten Schulformen 
und Leistungsgruppen sollte erreicht wer-
den, dass m•glichst alle Sch!lerinnen und 
Sch!ler diejenige Schulform besuchen, die 
f!r sie am besten geeignet ist und in der 
sie gem"ss ihren Lernvoraussetzungen 
und F"higkeiten gef•rdert werden.

Obwohl der Grundgedanke der individu-
ell angepassten F•rderung richtig ist, be-
w"hrt sich dieses separative System in der 
Regel nicht. Entgegen den Erwartungen 
k•nnen Kinder mit besonderen Lernvor-
aussetzungen in Besonderen Klassen 
nicht besser gef•rdert werden als in der 
Regelklasse. Im Gegenteil, die Schulung 
in der Regelklasse wirkt sich positiver auf 
ihr Lernen aus. Dies ist durch eine Vielzahl 
von Studien belegt. Auch andere Formen 
der "usseren Differenzierung, wie bei-
spielsweise die Massnahme der Wieder-
holung einer Klasse, k•nnen die Erwar-
tungen in der Praxis selten erf!llen.

Der Anteil der aus der Regelklasse aus-
gesonderten Kinder ist im Kanton Z!rich 
in den vergangenen zehn Jahren um die 
H"lfte angestiegen. Diese zunehmende 
Separation von Sch!lerinnen und Sch!-
lern f!hrt nicht nur p"dagogisch, sondern 
auch •konomisch an die Grenzen des 
Sinnvollen und Machbaren.

Integration beein¯usst die Lernentwick-
lung von Kindern mit besonderen p"da-
gogischen Bed!rfnissen positiv. Das gilt 
f!r Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rungen oder mit erschwerten Lern- und 
Verhaltensvoraussetzungen und damit 

auch f!r Kinder, die Deutsch als Zweit-
sprache lernen sowie f!r besonders be-
gabte Kinder: 

Die Lernfortschritte schulleistungs- ��
schwacher Sch!lerinnen und Sch!ler 
sind bei integrativer Schulung signi-
®kant besser als in einer Besonderen 
Klasse. 
Das Deutschlernen verl"uft in integra- ��
tiven F•rdermodellen schneller als in 
separativen Angeboten.
Die schulleistungsst"rkeren Sch!le- ��
rinnen und Sch!ler werden durch die 
Integration in ihrer Lernentwicklung 
nicht «gebremst». Ein Unterricht, der 
auf individuelle Lernvoraussetzungen 
eingeht, kommt allen entgegen. Ins-
besondere werden auch Sch!lerinnen 
und Sch!ler mit ausgepr"gter Bega-
bung ihrem Leistungsniveau entspre-
chend gefordert und gef•rdert.
Die Selbsteinsch"tzung von integrativ  ��
geschulten Sch!lerinnen und Sch!lern 
mit Lern- und Leistungsschwierigkeiten 
ist ad"quater und passt eher zu ihrer 
tats"chlichen Schulleistungsf"higkeit. 
Viele Kinder und Jugendliche einer Be-
sonderen Klasse m!ssen sp"testens 
beim Schulaustritt ihre Selbsteinsch"t-
zung nach unten korrigieren.
Die langfristigen Auswirkungen von  ��
Integration zeigen, dass Erwachsene, 
die als Kind und Jugendliche integrativ 
geschult wurden, sich beru¯ich und bio-
gra®sch positiver entwickelten als Er-
wachsene, die separativ geschult wur-
den. Sie sind den Absolventinnen und 
Absolventen von Besonderen Klassen 
bez!glich Lese- und Rechtschreib-
kompetenz sowie im Rechnen deutlich 
!berlegen.
Die Einstellung von Eltern und Lehrper- ��
sonen gegen!ber der Integration ist 
insgesamt positiv.

F!r die Integration sprechen schliesslich 
auch die Resultate und Analysen der PISA-
Studien: Vergleiche der Schulleistungen 
am Ende der obligatorischen Schulp¯icht 
zeigen, dass Bildungssysteme, in denen 
integrative Gestaltung des Unterrichts 
und eine positive Bewertung bzw. eine 
bewusste F•rderung von Heterogenit"t 
im Klassenzimmer die Regel ist, bez!glich 
Chancengleichheit besser abschneiden.

Es gibt vereinzelt Sch!lerinnen und Sch!-
ler, die eine umfangreichere Unterst!tzung 
ben•tigen, als sie die integrativen Schu-
lungsformen bieten k•nnen. In diesen F"l-
len kann ein vor!bergehender Aufenthalt 
der Sch!ler oder Sch!lerinnen in einer 
Sonderschule oder in einer Besonderen 
Klasse sinnvoll sein. Die Sch!lerin oder 
der Sch!ler kann unter Einbezug der El-
tern und auf der Grundlage eines Schu-
lischen Standortgespr"chs sowie einer 
fachlichen Abkl"rung in eine Sonderschu-
le oder in eine Besondere Klasse !berwie-
sen werden.

Mit der integrierten Sonderschulung ist es 
m•glich, auch Sch!lerinnen und Sch!-
ler, die bisher in einer Sonderschule oder 
Heimsonderschule unterrichtet wurden, 
mit zus"tzlichen Ressourcen aus der Son-
derschule integriert in den Regelklassen 
zu schulen.

Eine integrative, tragf"hige Gestaltung 
der Regelschule f!hrt zu Ver"nderungen 
in der Zusammenarbeit der Beteiligten 
(Lehrpersonen, Fachpersonen, Eltern, 
Schulleitung, Schulbeh•rden). Probleme 
werden nicht an aussenstehende Exper-
ten delegiert, sondern gemeinsam und 
unter Einbezug verschiedener fachlicher 
Ressourcen innerhalb der Regelschule zu 
l•sen versucht.

Auf dem Weg von der Separation  
zur Integration 
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In einer integrativen Schule wird nicht pri-
m"r gefragt:«In welche Massnahme k•n-
nen wir das Kind schicken, damit diese 
Schwierigkeiten behoben werden?» son-
dern vielmehr: «Was ist in unserer Schule, 
unserem Unterricht, unserer Zusammen-
arbeit zu ver"ndern, damit wir diesen 
Schwierigkeiten begegnen k•nnen?» Dies 
geschieht unter anderem auch durch eine 
Umlagerung von fachlichen, personellen 
und ®nanziellen Ressourcen aus dem 
bisherigen Sonderklassen- und Sonder-
schulbereich in die Regelschule (im Rah-
men der integrativen F•rderung oder auch 
der integrierten Sonderschulung). Son-
derp"dagogische Massnahmen und Mit-

tel sind effektiver und ef®zienter verwen-
det, wenn sie vermehrt f!r die F•rderung 
und Unterst!tzung eines integrativen und 
individualisierenden Unterrichts in sozial, 
kulturell, sprachlich und leistungsm"ssig 
heterogenen Klassen eingesetzt werden.

Ein einfaches, ¯exibles und durchl"ssiges 
System von F•rdermassnahmen und von 
kompetenten Fachpersonen soll vor allem 
den Unterricht in den Regelklassen unter-
st!tzen und diesen nur im Ausnahmefall 
und vor!bergehend ersetzen. Grundlage 
einer professionellen Zusammenarbeit 
der Lehr- und Fachpersonen ist ein ge-
meinsames Verst"ndnis von Unterricht 

und F•rderung. Es beruht auf einer koor-
dinierten, auf fachlicher Beobachtung und 
Beschreibung gest!tzten Planung, Durch-
f!hrung und Auswertung von Unterrichts-
angeboten und F•rdermassnahmen.

Die Schritte der Erfassung, Planung, Um-
setzung und Auswertung bilden zusam-
men einen kreisf•rmigen Prozess, dessen 
einzelne Elemente sich weder an be-
stimmte Berufs- oder Personengruppen 
delegieren lassen noch unabh"ngig von-
einander betrachtet werden k•nnen (sie-
he Abbildung 1). Eine wichtige Funk tion 
kommt dabei der Erfassung der Lern- und 
Verhaltensvoraussetzungen und der F•r-
derplanung zu. Das Verfahren «Schulische 
Standortgespr"che» unterst!tzt das Fest-
legen und #berpr!fen von F•rderzielen 
und st"rkt deren Verbindlichkeit.

Der Prozess von Erfassung und Planung, 
Umsetzung und Auswertung von F•rder-
massnahmen ist eine dauernde Aufgabe. 
Kompetenzen und Know-how von Lehr- 
und Fachpersonen sind dabei wichtige 
Bestandteile und ̄ iessen durch geeignete 
Formen der Zusammenarbeit in den Pro-
zess der F•rderung ein.

Kooperativ und interdisziplin#r gestaltete,
individuelle F!rderplanung

Lern- und 
Verhaltensvoraussetzungen
erfassen und beschreiben

Unterricht, Lernangebote und  
F!rdermassnahmen  

planen und anpassen

Unterrichten, 
Massnahmen umsetzen

Auswirkungen erfassen
und re¯ektieren

Abbildung 1: Zirkul•rer Prozess der individuellen F€rderplanung und Lernbegleitung
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Die Lehrpersonen tragen die Hauptverant-
wortung f•r die Schulung und F€rderung aller 
Kinder ihrer Klasse. Sie tragen diese Verant-
wortung aber nicht allein, sondern im Team 
und mit Unterst•tzung durch die beteiligten 
Fachpersonen. Die hohe fachliche Kompetenz 
aller beteiligten Personen in ihrem jeweiligen 
Bereich, die Orientierung an professionellen 
Standards und die ad•quate fachliche Aus- 
und Weiterbildung sind daf•r wichtige Vor-
aussetzungen. Integrative Schulen gehen vom 
Grundsatz aus, dass alle Kinder gemeinsam in 
heterogen zusammengesetzten Gruppen bes-
ser lernen k€nnen als getrennt. Dies erfordert 
ein neues Lernverst•ndnis bei allen beteiligten 
Personen. Sie orientieren sich nicht prim•r an 
De®ziten, sondern bauen auf den vorhandenen 
Kenntnissen und St•rken der Kinder auf.

Alle Kinder und Jugendlichen haben unter-
schiedliche Lern- und Verhaltensvorausset-
zungen und damit auch unterschiedliche p•da-
gogische Bed•rfnisse. Viele dieser Bed•rfnisse 
werden von der Mehrheit geteilt und bilden die 
gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsbe-
d•rfnisse, andere betreffen nur einen Teil der 
Sch•lerinnen und Sch•ler. 

Die integrative und individualisierende Gestal-
tung des Unterrichts in heterogen zusammen-
gesetzten Lerngruppen

unterst•tzt die Solidarit•t, ��
erfordert kollegiale Kooperation, ��
erfordert die Wahrnehmung und Ber•ck- ��
sichtigung der Lebenswelt der Sch•ler und 
Sch•lerinnen,
erfordert die !berwindung einer De®zit- zu  ��
Gunsten einer F•higkeitsorientierung.

Die Heterogenit•t der Sch•lerinnen und 
Sch•ler in der Regelklasse ist eine Reali-
t•t. Es ist sinnvoller und wirksamer, dieser 
Heterogenit•t durch integrative und inidivi-
dualisierende Unterrichtsformen sowie mit 
vielf•ltiger Unterst•tzung im Regelklassen-
unterricht zu begegnen. Probleme k€nnen 
nicht mittels Selektion, Klassenwiederho-
lung und Delegation in Besondere Klassen 
und Schulen gel€st werden.



7

Im Gegensatz zur her-
k€mmlichen Angebotsform 
soll k!nftig auf besondere 
p•dagogische Bed!rfnisse 
m€glichst weitgehend in der 
Regelklasse eingegangen 
werden. Die Fachpersonen 
kommen vermehrt zu den 
Kindern und Jugendlichen 
ins Schulhaus oder in die 
Klasse, nicht umgekehrt. 
Dies erleichtert die interdis-
ziplin•re Zusammenarbeit 
der Lehr- und Fachperso-
nen und die verst•rkte Be-
teiligung der Eltern.

F!r die Zuweisung zu allen 
Angeboten wird das Verfah-
ren «Schulische Standort-
gespr•che» durchgef!hrt 
(s. Seite 8).

Vom separativ zum integrativ  
ausgerichteten Angebot

Zusammenarbeit

Die Volksschule des Kan-
tons Z!rich bewegt sich 
von der Separation zur 
Integration. Im Schuljahr 
2006 / 07 haben bereits 
!ber zwei Drittel aller 
Schulgemeinden im Kan-
ton Z!rich im Rahmen des 
!ber 20-j•hrigen Schulver-
suchs «Integrative Schu-
lungsform (ISF)» einen Teil 
des sonderp•dagogischen 
Angebots integrativ ausge-
richtet. 

Das integrative Angebot ISF 
hat sich neben einer breiten 
Palette von verschiedenen 
Unterst!tzungsangeboten 
entwickelt. 

Situation heute: Viele separative Angebote

St"tz- und F!rdermassnamen Regelklassen Sonderklassen

Logop"dische Therapie

Psychomotorische Therapie
Klasse Klasse

Psychotherapie

Legasthenietherapie

Dyskalkulietherapie
Klasse Klasse

Nachhilfeunterricht

Aufgabenhilfe

H•r- und Ablesekurse
Klasse Klasse

Rhythmik

Deutsch als Zweitsprache

gemeindeeigene Angebote  
(z. B. Begabtenf•rderung)

ISF

Sonderschulen

A

B

C

D

E

E/Mischformen

Situation morgen: Integrativ ausgerichtete Angebote

Erg#nzende Angebote Regelklassen Besondere Klassen*

Aufnahmeunterricht DaZ
Klasse

IF
Klasse

IF

Therapien (Logop"die,  
Psychomotorik, Psychotherapie, 
Audiop"dagogische Angebote)

Klasse
IF

Klasse
IF

Begabtenf•rderung**
Klasse

IF
Klasse

IF

Sonderschulen

* fakultative Angebote

** gemeindeeigenes Angebot (zum Beispiel Gruppenf•rderung) als Erg"nzung zur vorhandenen Begabten- und Begabungsf•rderung  

 im Rahmen der Integrativen F•rderung und des Regelunterrichts

Aufnahmeklasse DaZ

Einschulungsklasse

Kleinklasse
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Das Verfahren «Schulische Standortge-
spr"che» beschreibt das strukturierte Vor-
gehen hin zur individuellen F•rderplanung. 
Es unterst!tzt eine ressourcenorientierte 
Sichtweise und dient der Kl"rung, ob und 
welche Massnahmen f!r eine Sch!lerin 
oder einen Sch!ler in der momentanen 
schulischen Situation angemessen sind. 
Kommen die Beteiligten zum Schluss, 
dass eine F•rdermassnahme angezeigt 
ist, entwickeln sie einen entsprechenden 
Vorschlag. Solche Massnahmen m!ssen 
von der Schulleitung oder der Schulp¯e-
ge bewilligt werden. Bei Uneinigkeit oder 
Unklarheit sind eine schulpsychologische 
Abkl"rung und ein Entscheid der Schullei-
tung oder der Schulp¯ege erforderlich.

Das schulische Standortgespr"ch ist 
f!r verschiedene sch!lerbezogene Ge-
spr"chsanl"sse geeignet. F!r die Zuwei-
sung und #berpr!fung von sonderp"da-
gogischen Massnahmen ist es verbindlich  
(Verordnung !ber die sonderp"dago-
gischen Massnahmen, § 24).
 

-

�Ê

F rderziele
!berpr!fen

umsetzen

F rderziele
festlegen

Handlungs-
bedarf

ja

nein

Handlungs-
bedarf

wahrnehmen

Ende"des"
Prozesses

nein

Schulisches"
Standorgespr#ch

ja

Schulische Standortgespr"che

Ausl!ser
Ausl•ser f!r ein schulisches Standortge-
spr"ch ist die Wahrnehmung der Lehr-
person, der Eltern oder weiterer Fachper-
sonen, dass die Situation einer Sch!lerin 
oder eines Sch!lers gemeinsam betrach-
tet und besprochen werden sollte.

Vorbereitung
Die Lehrperson l"dt alle Personen, die et-
was zur Unterst!tzung beitragen k•nnen, 
zum ersten Gespr"ch ein. Alle Beteiligten 
halten ihre Beobachtungen in einem Vor-
bereitungsformular «Gemeinsames Ver-
stehen und Planen» fest. 

Durchf"hrung des Gespr#chs
Im Gespr"ch werden diese Beobach-
tungen gesammelt und ausgetauscht. Es 
soll eine gemeinsame Sicht, ein gemein-
sames Verst"ndnis entwickelt werden, 
um die Situation m•glichst gut erfassen 
zu k•nnen. Wie die Beschreibung der Si-
tuation erfolgt auch die Festlegung der 
n"chsten Schritte und F•rderziele nach 
einheitlichen Kriterien. 

Protokoll
Das schulische Standortgespr"ch wird 
mit dem Protokoll abgeschlossen. 
Es enth"lt:

die zentralen F•rderziele als Basis f!r  ��
die individuelle F•rderplanung,
Massnahmen der Beteiligten (z. B. Kon- ��
trolle Aufgabenheft),
allf"llige Vorschl"ge f!r bestimmte son- ��
derp"dagogische Massnahmen,
einen allf"lligen Termin f!r das n"chste  ��
Standortgespr"ch.

Die letzte Seite des Protokollformulars wird 
f!r alle kopiert. Das Protokollformular wird 
im Sch!lerdossier aufbewahrt. Es dient 
als Grundlage zur sp"teren #berpr!fung 
der Massnahmen. Ein schulisches Stand-
ortgespr"ch muss jedoch nicht zwingend 
Massnahmen ausl•sen.

Materialien
In der Brosch!re «Schulische Standort-
gespr"che: Ein Verfahren zur F•rderpla-
nung und Zuweisung von sonderp"d-
agogischen Massnahmen» werden die 
einzelnen Schritte des Gespr"chsablaufs 
und die daf!r vorgesehenen Instrumente 
detailliert beschrieben. Eine CD mit den 
Formularen in zehn Sprachen ist Bestand-
teil der Brosch!re. Alle Schulen im Kanton 
Z!rich haben eine Brosch!re erhalten. 
Weitere Exemplare k•nnen beim Lehrmit-
telverlag des Kantons Z!rich (  www.
lehrmittelverlag.com ) gegen Rechnung 
bestellt werden.
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Die § §  33 bis 40 des Volksschulgesetzes 
und die Verordnung !ber die sonder-
p"dagogischen Massnahmen (VSM) 
bestimmen die Angebote im sonderp"-
dagogischen Bereich. Dabei wird unter-
schieden zwischen Angeboten der Regel-
schule und Angeboten der Sonderschule. 
Im Folgenden werden die Angebote der 
Regelschule kurz beschrieben. Im Ordner 
3 «Angebote f!r Sch!lerinnen und Sch!ler 
mit besonderen p"dagogischen Bed!rf-
nissen» ®nden sich ausf!hrliche Beschrei-
bungen der einzelnen Angebote.

Die nebenstehende Tabelle stellt einen 
#berblick mit den wichtigsten Bestim-
mungen dar. 

Der Kanton teilt den Gemeinden aufgrund 
ihrer Sch!lerzahlen und ihres Sozialin-
dexes eine bestimmte Anzahl stufenge-
bundener Vollzeiteinheiten (VZE) zu. Die 
Gemeinden setzen diese VZE ein f!r:

die Bildung von Regelklassen ��
Integrative F•rderung (IF) ��
Besondere Klassen (Aufnahmeklassen,  ��
Einschulungsklassen, Kleinklassen)

F!r die folgenden Angebote werden von 
den Gemeinden ®nanzierte VZE einge-
setzt: 

Therapien ��
Audiop"dagogische Angebote  ��
Aufnahmeunterricht ��
Zus"tzliche gemeindeeigene Angebote  ��
zur Begabtenf•rderung

Wenn eine Gemeinde das H•chstange-
bot f!r Therapien gem"ss § 11 nicht aus-
sch•pft, kann sie die ihr zugeteilten VZE im 
Umfang dieser Differenz f!r IF auf ei gene 
Kosten erh•hen. Die Erh•hung bedarf der 
Bewilligung durch die Bildungsdirektion 
(§  8 VSM, Abs.2).

Integrative und individualisierende 
Lernf•rderung ± was ist vorgesehen?

Integrative  

F•rderung IF

Die Integrative F•rderung (IF) muss jede Gemeinde an-

bieten und daf!r pro 100 Sch!lerinnen und Sch!ler von 

den stufengebunden zugesprochenen Vollzeiteinheiten 

(VZE) mindestens verwenden:

0.4 auf der Kindergartenstufe ��

0.5 auf der Primarstufe ��

0.3 auf der Sekundarstufe  ��

Die Gemeinde kann mehr der vom Kanton zugeteilten 

VZE als dieses Minimum f!r IF einsetzen.

§ §  6 ± 8 

VSM

Begabungs- und 

Begabtenf•rderung

Die Begabungs- und Begabtenf•rderung ®ndet im  

Rahmen des Regelunterrichts und der integrativen  

F•rderung statt. 

Die Gemeinden k•nnen auf eigene Kosten zus"tzliche 

F•rderangebote f!r Sch!lerinnen und Sch!ler mit ausge-

pr"gter Begabung zur Verf!gung stellen.

§ §  6 ± 8

VSM 

 

§  5 VSM

Deutsch als  

Zweitsprache

Aufnahme- ��

unterricht

Aufnahme klassen  ��

(Besondere 

Klasse)

Die Gemeinde bietet Aufnahmeunterricht an f!r Kinder 

und Jugendliche, die Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 

lernen. Mit den erhobenen Zahlen der DaZ-Lernenden 

berechnet die Schulp¯ege j"hrlich die Gesamtzahl der 

Wochenlektionen im Aufnahmeunterricht. Pro DaZ-Sch!-

lerin oder -Sch!ler sind vorgesehen:

0.5 ± 0.75 Wochenlektionen auf der Kindergartenstufe ��

2 Wochenlektionen im Anfangsunterricht (erstes Jahr) ��

0.5 ± 0.75 Wochenlektionen im Aufbauunterricht  ��

(zweites und drittes Jahr).

Aufnahmeklassen siehe «Besondere Klassen».

§ §  12 ± 16

VSM

Therapien:

Logop"die ��

Psychomotorik ��

Psychotherapie ��

F!r die drei Therapieformen Logop"die, Psychomotorik-

Therapie und Psychotherapie stellen die Gemeinden pro 

100 Sch!lerinnen und Sch!ler h•chstens folgende VZE 

zur Verf!gung:

0.6 auf Kindergartenstufe ��

0.4 auf Primarstufe ��

0.1 auf Sekundarstufe ��

§ §  9 ± 11 

VSM

Audiop"dagogische 

Angebote

Audiop"dagogische Angebote sind Unterst!tzungs-

formen f!r Sch!lerinnen und Sch!ler mit einer H•rbe-

eintr"chtigung (Schwerh•rigkeit, Resth•rigkeit, Geh•r-

losigkeit). Sie werden durch die Gemeinde ®nanziert, 

unterliegen aber im Gegensatz zu den !brigen Therapien 

keiner Beschr"nkung durch H•chstangebote.

§  9  

Abs. 2 

VSM

Besondere Klassen

Einschulungs- ��

klasse

Kleinklasse ��

Aufnahme -  ��

klasse

Die Gemeinde kann Besondere Klassen f!hren; die 

entsprechenden Ressourcen sind Teil der stufengebun-

denen VZE, die vom Kanton einer Gemeinde zugeteilt 

sind. Das Minimalangebot an IF darf nicht zugunsten von 

Besonderen Klassen unterschritten werden.

§ §  15 ± 19 

VSM
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Integrative F!rderung (IF)

Angebot
Die IF ist ein sonderp"dagogisches An-
gebot, das auf allen Schulstufen ver-
p¯ichtend angeboten werden muss. Es 
unterst!tzt die Lehrpersonen in ihrer Be-
rufsaus!bung, wenn besondere p"dago-
gische Bed!rfnisse von Sch!lerinnen und 
Sch!lern eine den Unterricht in der Regel-
klasse erg"nzende integrative F•rderung 
erfordern.

Besondere p"dagogische Bed!rfnisse 
umfassen sowohl Schwierigkeiten als auch 
besondere St"rken und Begabungen.

Die integrative F•rderung von Sch!lerinnen 
und Sch!lern aller Stufen und Klassen ori-
entiert sich am Unterricht, der Klasse und 
dem Individuum. Speziell ausgebildete 
Fachpersonen helfen mit, den Unterricht 
individualisierend und gemeinschaftsbil-
dend zu gestalten. Ihr Auftrag erfordert 
deshalb einen engen Bezug zur Regel-
klasse, wobei die aktuelle Klassensitua tion 
(Zusammensetzung der Sch!lerschaft, 
Ressourcen und Belastung aller beteiligten 
Personen) ber!cksichtigt werden muss.

Exkurs: Integrierte Sonderschulung 
Die integrierte Sonderschulung ist ein Angebot 

der Sonderschule, das in der Regelschule durch-

gef•hrt wird. Neu besteht neben der Sonderschu-

lung in Sonderschulen und dem sonderschulischen 

Einzelunterricht ein Anspruch auf integrierte Son-

derschulung. Sch•lerinnen und Sch•ler mit einer 

ausgewiesenen Sonderschulbed•rftigkeit haben 

die M€glichkeit, eine ihrem Alter entsprechende 

Regelklasse m€glichst nahe am Wohnort zu besu-

chen. Sie werden dort durch Fachpersonen einer 

Sonderschule begleitet und unterst•tzt. 

Die Finanzierung der Sonderschulung (integriert 

und separiert) richtet sich nach den entspre-

chenden gesetzlichen Bestimmungen und tangiert 

die VZE nicht.

Die Sonderschulung ist nicht Bestandteil dieser 

Handreichung und wird deshalb nicht detailliert 

beschrieben. Es ist jedoch wichtig, bei der Pla-

nung des sonderp•dagogischen Angebots in den 

Gemeinden die verschiedenen Formen der Sonder-

schulung in den sonderp•dagogischen Konzepten 

mitzudenken.

Zur F•rderung von Sch!lerinnen und 
Sch!lern mit besonderen p"dagogischen 
Bed!rfnissen sind unterschiedliche For-
men der Unterst!tzung durch die Schu-
lische Heilp"dagogin oder den Schu-
lischen Heilp"dagogen m•glich: 

Beratung und Unterst!tzung der Lehr- ��
person bei der Unterrichtsplanung und 
-durchf!hrung, im Umgang mit der 
spezi®schen Problematik der Sch!le-
rin / des Sch!lers oder bei schwierigen 
Schulsituationen,
Teamteaching zusammen mit der Lehr- ��
person,
F•rderung von Sch!lerinnen und Sch!- ��
lern in F•rdergruppen oder einzeln.

Die Schulischen Heilp"dagoginnen und 
Heilp"dagogen (SHP) bringen ihre f•r-
derdiagnostischen Kompetenzen in al-
len Formen der Unterst!tzung ein, um 
das jeweilige Angebot m•glichst ziel-
gerichtet auf die besonderen p"dago-
gischen Bed!rfnisse der Sch!lerinnen 
und Sch!ler gestalten zu k•nnen. Dem 
Teamteaching kommt eine besondere 
Bedeutung zu: Mindestens ein Drittel der  
IF ist in dieser Form durchzu f!hren. 

F!r das Gelingen der IF sind zumindest 
folgende Voraussetzungen erforderlich: 

Der Unterricht in der Regelklasse ist  ��
auf integrative und individualisierende 
Lernf•rderung der Sch!lerinnen und 
Sch!ler ausgerichtet.
Eine gut funktionierende Zusammenar- ��
beit auf methodisch-didaktischer und 
organisatorischer Ebene zwischen der 
Regelklassenlehrperson und der SHP 
ist zentral. Insbesondere die Organisa-
tion der Absprachen und Verantwort-
lichkeiten («Wer ist wof!r verantwort-
lich, was geh•rt zu meinem Auftrag, 
wo bin ich entlastet?») m!ssen gekl"rt 
sein.
Die Lern- und F•rderziele der integra- ��
tiven F•rderung d!rfen nicht isoliert 
festgelegt und verfolgt werden. Sie 
sind auf die Lern- und F•rderziele und 
die Unterrichtsgegenst"nde der jewei-
ligen Klasse abzustimmen (binnendiffe-
renzierter Unterricht).
Die verschiedenen Fachpersonen in- ��
nerhalb einer Schule arbeiten inter-
disziplin"r zusammen, so dass deren 
Ressourcen optimal genutzt werden. 
Dies n!tzt nicht nur den Kindern und 
Jugendlichen mit besonderen p"da-
gogischen Bed!rfnissen, sondern der 
Schule als Ganzes.

Verfahren
F!r die Zuweisung zur IF ist das Verfahren 
«Schulische Standortgespr"che» mass-
gebend: Im Rahmen eines schulischen 
Standortgespr"chs formulieren die Be-
teiligten einen entsprechenden Antrag mit 
F•rderzielen. Die Schulleitung entscheidet 
dar!ber, ob und wie die Massnahme im 
Rahmen der Ressourcen, die der Schule 
f!r IF zur Verf!gung stehen, durchgef!hrt 
werden kann. Bei Uneinigkeit entschei-
det die Schulp¯ege. In Zusammenarbeit 
mit der Lehrperson erarbeitet die F•rder-
lehrperson aufgrund der im Protokoll des 
schulischen Standortgespr"chs festgehal-
tenen Zielformulierungen die individuelle 
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Begabungs- und  
Begabtenf!rderung

Angebot
F!r Sch!lerinnen und Sch!ler mit beson-
deren Begabungen stehen verschiedene 
Angebote der Begabungs- und Begab-
tenf•rderung bereit. Dabei ist die Bega-
bungsf•rderung ein Grundauftrag der 
Schule. Sie erfolgt im Regelunterricht. Die 
Begabtenf•rderung umfasst Angebote 
f!r Sch!lerinnen und Sch!ler mit ausge-
pr"gter Begabung, deren F•rderbedarf 
die M•glichkeiten des differenzierenden 
Unterrichts der Regelklasse !bersteigt.

Grunds"tzlich lassen sich die F•rderan-
s"tze und Massnahmen in beschleuni-
gende (Akzeleration) und anreichernde 
Angebote (Enrichment) unterteilen. Sie 
k•nnen innerhalb der Klasse oder auf 
Schulebene statt®nden.

Massnahmen und Angebote auf 
Klassenebene

Individualisierende und differenzieren- ��
de Unterrichtsprinzipien
Raffung des Lerninhalts (Compacting) ��
Individuelle Aufgaben zur Vertiefung  ��
des Unterrichtsstoffs
Individuelle Projekte ��

Massnahmen und Angebote auf 
Schulebene

Klassen!bergreifende Projekte ��
F•rderung in Gruppen ��
Arbeit im Ressourcenzimmer ��
Einzelf•rderung f!r eine begrenzte Zeit ��
Schullaufbahnentscheide �� 1: 

�� �…��Fr!hzeitige Einschulung (§ 3 und  
  §  38 Volksschulverordnung [VSV])
 �… #berspringen einer Klasse (§ 38 VSV)
 �…��Besuch einzelner F"cher in h•heren  
  Klassen 
�� �…��Dispensation (vor allem im Zusam - 
  men hang mit k!nstlerischer oder  
  sportlicher Begabung) (§ 29 VSV)

 �…��Besuch einer besonderen Schule  
  auf der Sekundarstufe zur F•rderung 
  von sportlich oder k!nstlerisch 
  hochbegabten Sch!lerinnen und  
  Sch!lern (§ 14 VSG)

Verfahren
F!r die Zuweisung zu F•rderangeboten 
f!r Sch!lerinnen und Sch!ler mit ausge-
pr"gter Begabung (Begabtenf•rderung) 
ist das Verfahren «Schulische Standort-
gespr"che» massgebend. #ber die F•r-
derziele und Massnahmen entscheiden 
Eltern, Lehrperson und Schulleitung ge-
meinsam und !berpr!fen diese halbj"hr-
lich.

#ber Massnahmen der Schullaufbahn 
entscheidet die Schulpflege oder die 
Schulleitung.1 

Ressourcen
Begabungsf•rderung ist Teil des Regelun-
terrichts. Begabtenf•rderung ®ndet in der 
Regel im Rahmen der integrativen F•rde-
rung statt.

Die Gemeinden k•nnen weiterhin auf ei-
gene Kosten zus"tzliche F•rderangebote 
f!r Sch!lerinnen und Sch!ler mit ausge-
pr"gter Begabung zur Verf!gung stellen. 
Jede Gemeinde legt in ihrem sonderp"d-
agogischen Konzept fest, ob oder welche 
solcher zus"tzlichen Angebote sie f!hrt.

Ausbildung
F!r die integrative F•rderung von Sch!-
lerinnen und Sch!lern mit ausgepr"gter 
Begabung sind die Regellehrperson und 
die F•rderlehrperson zust"ndig. In deren 
Aus- und Weiterbildung wird die Bega-
bungs- und Begabtenf•rderung insbeson-
dere im Rahmen des Themas «Umgang 
mit Heterogenit"t» behandelt. Arbeitet die 
F•rderlehrperson ausschliesslich im Be-
reich der Begabungs- und Begabtenf•r-
derung innerhalb der IF, ben•tigt sie in der 

F•rderplanung und setzt die vereinbarten 
Massnahmen um.

Die Massnahmen werden halbj"hrlich im 
Rahmen des Schulischen Standortge-
spr"ches !berpr!ft.

Ressourcen
Die IF wird mit Stellen aus den der Ge-
meinde zugeteilten VZE besetzt. Damit ein 
Grundangebot an IF garantiert ist, legt die 
Verordnung fest, wie viele VZE auf den ein-
zelnen Stufen mindestens f!r IF eingesetzt 
werden m!ssen. 

Der Anteil an VZE, der f!r die integrative 
F•rderung eingesetzt wird, darf im Rah-
men der vom Kanton zugeteilten VZE !ber 
dieses Mindestangebot hinausgehen. Die 
Gemeinde verteilt die VZE zwischen Re-
gelklassen, zus"tzlicher integrativer F•r-
derung und gegebenenfalls Besonderen 
Klassen und teilt diese den Schulen zu.

Die Schulleitung ist verantwortlich f!r 
die Ressourcenverwaltung innerhalb der 
Schuleinheit. Ressourcen sind m•glichst 
klassenbezogen entsprechend derem 
Bedarf zu verteilen. Eine Ankn!pfung der 
eingesetzten IF-VZE an einzelne Sch!le-
rinnen und Sch!ler ist nur in Ausnahme-
f"llen sinnvoll.

Ausbildung
F•rderlehrpersonen in der IF verf!gen 
!ber ein von der EDK anerkanntes Lehr-
diplom als Regelklassenlehrperson. Zu-
s"tzlich ben•tigen sie einen von der EDK 
anerkannten Hochschulabschluss in 
Schulischer Heilp"dagogik.

1 Vgl. Merkblatt Schullaufbahnentscheide im Ordner 2 Umsetzung Volksschulgesetz
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Regel statt dem Hochschulabschluss in 
Schulischer Heilp"dagogik eine entspre-
chende Ausbildung f!r Begabungs- und 
Begabtenf•rderung (z. B. ECHA oder MAS 
«Integrierte Begabungs- und Begabten-
f•rderung»). 

Die Anstellung von Fachpersonen f!r zu-
s"tzliche gemeindeeigene Angebote liegt 
in der Verantwortung der Schulgemein-
de. Ein Beizug von Fachexpertinnen und 
Fachexperten kann je nach Angebot an-
gezeigt sein.

Deutsch als Zweitsprache 
(DaZ) in Aufnahmeunter-
richt und Aufnahmeklasse

Angebot 
Gute Deutschkenntnisse sind eine Bedin-
gung, dass Kinder und Jugendliche er-
folgreich lernen und ihr Leben bew"ltigen 
k•nnen. F!r rund einen Drittel aller Sch!-
lerinnen und Sch!ler ist Deutsch nicht die 
Erstsprache, die sie in ihrer Familie lernen, 
sondern ihre zweite Sprache, die sie in 
ihrer Umgebung, im Kindergarten und in 
der Schule erwerben. Zudem treten jedes 
Jahr rund 1000 Kinder und Jugendliche 
im Schulalter ohne Deutschkenntnisse in 
die Volksschule ein. Zur Unterst!tzung 
beim Deutschlernen dient der Unterricht 
in Deutsch als Zweitsprache (DaZ), der 
den Regelunterricht in der Volksschule 
erg"nzt. Ziel ist es, dass Kinder und Ju-
gendliche nicht deutscher Erstsprache 
ihre Deutschkompetenzen (Hochdeutsch) 
so entwickeln, dass sie im Regelunterricht 
erfolgreich lernen k•nnen.

Im Aufnahmeunterricht werden drei Ziel-
gruppen und drei Arten des Angebots 
unterschieden. 
1. Integrierter DaZ-Unterricht auf der 

Kindergartenstufe: Kinder werden im 
Teamteaching zus"tzlich in DaZ gef•r-
dert. 

2. DaZ-Anfangsunterricht in der Pri-
mar- und Sekundarstufe: Lernende, 
die DaZ neu lernen, erhalten w"hrend 
rund eines Jahres t"glich intensiven 
Deutschunterricht. 

3. DaZ-Aufbauunterricht in der Primar- 
und Sekundarstufe: DaZ-Lernende, 
die eine weitere F•rderung ben•tigen, 
werden im Teamteaching oder in Klein-
gruppen gef•rdert. 

DaZ-Lehrpersonen unterrichten im 
Teamteaching, falls eine Klasse viele 
DaZ-Lernende z"hlt, ansonsten in klas-
sen!bergreifenden Kleingruppen oder 
im Ausnahmefall einzelne Sch!ler oder 
Sch!lerinnen. Sie beraten auch die Klas-
senlehrpersonen in DaZ-Fragen. 

Der DaZ-Anfangsunterricht kann auch in 
einer Aufnahmeklasse angeboten wer-
den. Diese ist nur f!r Lernende der 2. bis 
9. Klasse zul"ssig. Die Klassengr•sse be-
wegt sich zwischen 8 und 14 Sch!lerinnen 
und Sch!lern. Empfohlen wird, dass Auf-
nahmeklassen teilzeitlich gef!hrt werden 
und die Lernenden zum andern Teil eine 
Regelklasse besuchen. Wird eine Aufnah-
meklasse vollzeitlich gef!hrt, werden alle 
Unterrichtsf"cher unterrichtet. 

Verfahren
F!r die Zuweisung zum DaZ-Unterricht 
wird ein schulisches Standortgespr"ch 
zwischen Eltern (n•tigenfalls mit Beizug 
einer geeigneten Person, die !bersetzt), 
Klassenlehrperson und DaZ-Lehrper-
son durchgef!hrt. Der Entscheid und 
die F•rderplanung st!tzen sich auf eine 
Sprachstandserhebung mit einem von 
der Bildungsdirektion bezeichneten Ins-
trumentarium (zur Verf!gung ab Schuljahr 
2008 / 09). Der Sprachstand wird von der 
DaZ-Lehrperson erhoben. Jedes halbe 
Jahr wird der Sprachstand erneut !ber-
pr!ft. Danach wird !ber eine Weiterf!h-

rung oder Beendigung des zus"tzlichen 
DaZ-Unterrichts entschieden. 

Ressourcen 
Jede Schulgemeinde legt in einem eigen-
st"ndigen Teil ihres sonderp"dagogischen 
Konzepts fest, welche DaZ-Angebote sie 
in den verschiedenen Stufen und Schulen 
f!hrt. Die Zahl der DaZ-Lernenden ist je 
nach Gemeinde und Schule unterschied-
lich. Deshalb haben die Gemeinden im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben einen 
grossen Spielraum, um Formen und Grup-
pengr•ssen in der DaZ-F•rderung dem ei-
genen Bedarf anzupassen. 

Die Schulp¯ege erfasst j"hrlich, wie viele 
Sch!lerinnen und Sch!ler eine DaZ-F•r-
derung n•tig haben. Als Grundlagen die-
nen die Sprachstandserhebungen durch 
die DaZ-Lehrpersonen. Die Schulp¯ege 
errechnet einen DaZ-Stundenpool f!r die 
gesamte Gemeinde aufgrund der Zahl 
der DaZ-Lernenden und mit dem Be-
rechnungsschl!ssel, den die Verordnung 
vorgibt. Der DaZ-Stundenpool wird schul-
!bergreifenden Angeboten (insbesondere 
f!r den Anfangsunterricht) und den einzel-
nen Schulen zugeteilt. Die Schulleitungen 
nehmen zusammen mit den Klassenlehr-
personen und den DaZ-Lehrpersonen die 
Feinverteilung der DaZ-Stunden auf ein-
zelne Stufen und Klassen vor. 

Wird der DaZ-Unterricht im Rahmen einer 
Aufnahmeklasse erteilt, so sind die daf!r 
ben•tigten Stellenprozente innerhalb der 
den Gemeinden zugeteilten Vollzeitein-
heiten bereit zu stellen.

Ausbildung 
DaZ-Lehrpersonen verf!gen !ber ein von 
der EDK anerkanntes Lehrdiplom als Re-
gelklassenlehrperson und !ber eine Wei-
terbildung in DaZ im Umfang eines Zer-
ti®katslehrgangs. Die PHZH bietet diese 
Weiterbildung an.
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Psychomotorische Therapie

Angebot
Die psychomotorische Therapie befasst 
sich mit den Regelm"ssigkeiten und Auf-
f"lligkeiten der Bewegungsentwicklung 
und des Bewegungsverhaltens.

Der Erwerb von lebenspraktischen und 
kulturellen Fertigkeiten ± von allt"glichen 
Verrichtungen !ber das vielf"ltige Handeln 
im Spiel bis hin zur differenzierten Bewe-
gungssteuerung beim Schreiben ± ist in 
hohem Mass motorisches Lernen. Die 
F"higkeit von Kindern und Jugendlichen, 
sich in Bezug auf ihre dingliche und so-
ziale Umwelt angemessen zu bewegen, 
d.h. ad"quat handeln zu k•nnen, ist eine 
wichtige Voraussetzung f!r ihr schulisches 
Lernen und f!r ihre Integration in die Lern-
gemeinschaft.

Die psychomotorische Therapie ist eine 
p"dagogisch-therapeutische Massnah-
me, die bewegungsauff"llige Kinder und 
Jugendliche in ihrer motorischen Ent-
wicklung unterst!tzt und ihre F"higkeiten 
in den Bereichen Grobmotorik (Bewe-
gungen des ganzen K•rpers), Feinmotorik 
(manuelle T"tigkeiten) und Grafomotorik 
(Schreibfertigkeit) f•rdert. Dadurch st"rkt 
sie das Selbstvertrauen der Kinder und 
Jugendlichen und leistet einen Beitrag an 
ihre Pers•nlichkeitsentwicklung.

Eine Therapie setzt eine psychomoto-
rische Fachabkl"rung mit einer Indikation 
voraus. Angebotsformen sind ambulante 
Einzel- und Gruppentherapie in der spe-
zifischen Infrastruktur (Therapieraum, 
Therapiematerial) und integrative psycho-
motorische F•rderung eines Kindes  oder 
Jugendlichen im Klassenverband. Diese 
werden erg"nzt durch therapiebegleiten-
de Gespr"che, Beratung und Zusammen-
arbeit mit Eltern und beteiligten Fachper-
sonen. 

Zum Berufsauftrag der Psychomotorik-
Therapeutinnen und -Therapeuten ge-
h•ren auch fachbezogene Interventionen 
auf Ebene Schuleinheit, Lehrperson oder 
Klasse. Durch Fachberatung, fachbezo-
gene interdisziplin"re Zusammenarbeit 
und pr"ventive Interventionen bringen sie 
ihr Wissen !ber Bewegungsentwicklung 
und zur Bewegungserziehung in den Un-
terricht ein.

Verfahren
F!r die Zuweisung zu Abkl"rung und 
Therapie ist das Verfahren «Schulische 
Standortgespr"che» massgebend. Die 
Therapieplanung st!tzt sich auf die im 
schulischen Standortgespr"ch vereinbar-
ten F•rderziele und die Ergebnisse der 
Fachabkl"rung. Die Massnahmen werden 
halbj"hrlich im Rahmen des schulischen 
Standortgespr"chs !berpr!ft. 

Ressourcen
In §  11 VSM ist das maximal zul"ssige 
thera  peutische Angebot, das logop"-
dische Therapie, psychomotorische The-
rapie und Psychotherapie umfasst, fest-
gelegt. Die Schulp¯ege setzt innerhalb 
dieses H•chstangebots die Pensen bzw. 
Lektionen f!r die psychomotorische The-
rapie fest. 

Die Interventionen der psychomotorischen 
Therapie sollen im Sinne der prognostisch 
g!nstigeren Fr!hf•rderung und der Pr"-
vention motorischer St•rungen schwer-
punktm"ssig auf der Kindergarten- und 
Unterstufe eingesetzt werden.

Ausbildung
Die Psychomotorik-Therapeutin oder der 
-Therapeut verf!gt !ber ein von der EDK 
anerkanntes Hochschuldiplom in Psycho-
motorik-Therapie.

Logop#dische Therapie

Angebot
Die Logop"die befasst sich mit den Re-
gelm"ssigkeiten und Auff"lligkeiten des 
m!ndlichen und schriftlichen Spracher-
werbs, der Stimme und des Schluckens.
 
Die F"higkeit, Sprache zu verstehen und 
sich ausdr!cken zu k•nnen, bildet die 
Grundlage f!r die Integration in die Schu-
le und ist Voraussetzung f!r schulisches 
Lernen. Die Entwicklung der Sprache und 
der Kommunikationsf"higkeit ist eng ver-
kn!pft mit der emotionalen, sozialen, ko-
gnitiven und motorischen Entwicklung.

Als p"dagogisch-therapeutische Mass-
nahme unterst!tzt die logop"dische 
Therapie sprachbehinderte Kinder und 
Jugendliche in den Bereichen Spracher-
werb und Begriffsbildung, Kommunikation 
sowie Lesen und Schreiben. 

Eine Therapie setzt eine logop"dische 
Fachabkl"rung mit einer Indikation voraus. 
Angebotsformen sind ambulante Einzel- 
und Gruppentherapie in der spezi®schen 
Infrastruktur (Therapieraum, Therapie-
material) und integrative Therapie eines 
Kindes oder Jugendlichen im Klassenver-
band. Diese werden erg"nzt durch thera-
piebegleitende Gespr"che, Beratung und 
Zusammenarbeit mit Eltern und beteiligten 
Fachpersonen. 

Zum Berufsauftrag der Logop"dinnen und 
Logop"den geh•ren auch fachbezogene 
Interventionen auf Ebene Schuleinheit, 
Lehrperson oder Klasse. Durch Fachbe-
ratung, fachbezogene interdisziplin"re 
Zusammenarbeit und pr"ventive Interven-
tionen bringen sie ihr Wissen !ber Spra-
che, Sprachentwicklung und Kommunika-
tion in den Unterricht ein.
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Verfahren
F!r die Zuweisung zu Abkl"rung und 
Therapie ist das Verfahren «Schulische 
Standortgespr"che» massgebend. Die 
Therapieplanung st!tzt sich auf die im 
schulischen Standortgespr"ch vereinbar-
ten F•rderziele und die Ergebnisse der 
Fachabkl"rung. Die Massnahmen werden 
halbj"hrlich im Rahmen des schulischen 
Standortgespr"chs !berpr!ft. 

Ressourcen
In §  11 VSM ist das maximal zul"ssige the-
rapeutische Angebot, das logop"dische 
Therapie, psychomotorische Therapie 
und Psychotherapie umfasst, festgelegt. 
Die Schulp¯ege setzt innerhalb dieses 
H•chstangebots die Pensen bzw. Lekti-
onen f!r die logop"dische Therapie fest. 
Die Interventionen der logop"dischen 
Therapie werden im Sinne der prognos-
tisch g!nstigeren Fr!hf•rderung und der 
Pr"vention von Lern- und Entwicklungs-
st•rungen im schriftsprachlichen und ma-
thematischen Bereich schwerpunktm"s-
sig auf der Kindergarten- und Unterstufe 
eingesetzt.

Ausbildung
Die Logop"din oder der Logop"de verf!gt 
!ber ein von der EDK anerkanntes Hoch-
schuldiplom in Logop"die.

Psychotherapie

Angebot
Die schulisch indizierte Psychotherapie 
bietet therapeutische Unterst!tzung bei 
psychischen Problemen von Sch!lerinnen 
und Sch!lern.

Schulische Indikation bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass sich die Symptome 
in der Schule zeigen oder negative Aus-
wirkungen auf das Leben und Lernen in 
der Schule haben. In der schulisch indi-

zierten Psychotherapie werden die Sch!-
lerinnen und Sch!ler in der Bew"ltigung 
ihrer Probleme und ihrer Leiden unter-
st!tzt. Sie sollen bef"higt werden, sich in 
ihrem famili"ren und schulischen Umfeld 
der Situation angepasst zu verhalten und 
zu entwickeln.

Neben einer individuumszentrierten Vorge-
hensweise beziehen Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeuten das famili"re 
und schulische Umfeld in angemessener 
Weise mit ein. Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten, Eltern und Lehrper-
sonen arbeiten verbindlich zusammen.

Verfahren
F!r die Zuweisung zu Abkl"rung und 
Therapie ist das Verfahren «Schulische 
Standortgespr"che» massgebend. Wird 
im schulischen Standortgespr"ch eine 
schulisch indizierte Psychotherapie er-
wogen, so wird eine schulpsychologische 
Abkl"rung durchgef!hrt. Die Schulleitung 
bewilligt die schulisch indizierte Psycho-
therapie im Rahmen der zur Verf!gung 
stehenden Ressourcen f!r therapeutische 
Angebote. 

Die Psychotherapeutin oder der Psycho-
therapeut erstellt aufgrund der schulpsy-
chologischen Abkl"rung sowie der indivi-
duellen Bed!rfnisse und F"higkeiten die 
Therapieplanung zur Erreichung der im 
schulischen Standortgespr"ch vereinbar-
ten F•rderziele. Die Massnahmen werden 
halbj"hrlich im Rahmen des schulischen 
Standortgespr"chs !berpr!ft.

Ressourcen
In §  11 VSM ist das maximal zul"ssige the-
rapeutische Angebot, das logop"dische 
Therapie, psychomotorische Therapie 
und Psychotherapie umfasst, festgelegt. 
Die Schulp¯ege setzt innerhalb dieses 
H•chstangebots die Pensen bzw. Lekti-
onen f!r die Psychotherapie fest.

Ausbildung
Die Psychotherapeutin oder der Psycho-
therapeut, die oder der eine schulisch 
indizierte Psychotherapie durchf!hrt, 
verf!gt !ber eine Praxisbewilligung der 
Gesundheitsdirektion des Kantons Z!-
rich (Verordnung !ber die nicht"rztlichen 
Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten vom 1. Dezember 2004).

Audiop#dagogische  
Angebote

Angebot
Die !berwiegende Mehrheit der Sch!le-
rinnen und Sch!ler mit einer H•rbeein-
tr"chtigung (Schwerh•rigkeit, Resth•-
rigkeit, Geh•rlosigkeit) wird im Kanton 
Z!rich integrativ geschult. Diese Kinder 
und Jugendlichen sind in der Regel mit 
H•rhilfen (H•rger"te, Cochlear-Implan-
tate) versorgt.

H•rbeeintr"chtigungen schr"nken einen 
f!r den Menschen zentralen Sinneskanal 
ein: Die Lautsprache erm•glicht Kommu-
nikation und Wissenserwerb in hohem 
Mass. Um das schulische Umfeld h•rbe-
hindertengerecht gestalten und den Lern-
erfolg m•glichst sichern zu k•nnen, sind 
spezi®sche audiop"dagogische Angebote 
notwendig.

Audiop"dagogische Angebote umfassen 
insbesondere

Audiop"dagogische Beratung und ��
Audiop"dagogische F•rderung. ��
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Im Kanton Z!rich werden diese Leistungen 
in der Regel von den Audiop"dagogischen 
Diensten des Zentrums f!r Geh•r und 
Sprache angeboten. 

Audiop"dagogische Beratung richtet 
sich an Lehrpersonen, Klassen, Schul-
beh•rden und Erziehungsberechtigte. 
Sie informiert !ber Auswirkungen von 
H•rbeeintr"chtigungen, gibt Hinweise f!r 
die Optimierung der Lernumgebung (z. B. 
schallschluckende Raumausstattung, 
g!nstige Sitzposition und Beleuchtung, 
technische Hilfsmittel) und wirkt beratend 
in Fragen der sonderp"dagogischen F•r-
derung oder der weiteren Schullaufbahn.

Audiop"dagogische F•rderung bezieht 
sich unmittelbar auf die h•rbeeintr"chtig-
te Sch!lerin oder den h•rbeeintr"chtigten 
Sch!ler. Diese Aufgabe wird in der Regel 
von einer schulischen Audiop"dagogin 
oder einem schulischen Audiop"dago-
gen wahrgenommen. Diese arbeiten als 
ambulante Therapeutinnen und Thera-
peuten w•chentlich mit den Kindern und 
Jugendlichen und unterst!tzen sie in ihrer 
schulischen und sozialen Situation. Die 
audiop"dagogische F•rderung kann im 
Einzelsetting, in F•rdergruppen oder im 
Rahmen des Teamteachings statt®nden.

Je nach Situation kann auch die in der 
Schule t"tige Fachperson f!r Schulische 
Heilp"dagogik massgeblich mit dem F•r-
derauftrag betraut werden. In diesem Fall 
ist eine regelm"ssige audiop"dagogische 
Fachberatung angezeigt.

Verfahren
Grundvoraussetzung f!r die Nutzung au-
diop"dagogischer Angebote ist ein fach-
"rztliches Gutachten, das die H•rsch"di-
gung best"tigt. Der konkrete Bedarf an 
F•rdermassnahmen wird im Rahmen des 
Schulischen Standortgespr"chs unter 

Beizug einer audiop"dagogischen Fach-
person er•rtert. 

Weil es sich bei audiop"dagogischen An-
geboten um Massnahmen handelt, die 
weder im Kontingent f!r Therapien noch 
in den Vollzeiteinheiten f!r Integrative F•r-
derung vorgesehen sind, sind in jedem 
Fall der Einbezug und ein Antrag an die 
Schulp¯ege notwendig.

Ressourcen
Gem"ss §  9 Abs. 2 VSM geh•ren audio-
p"dagogische Angebote zu jenen thera-
peutischen Angeboten, f!r deren Finan-
zierung die Gemeinden zust"ndig sind. 
Sie unterliegen jedoch nicht dem in §  11 
bestimmten H•chstangebot f!r Thera-
pien.

Ausbildung
Audiop"dagoginnen und Audiop"da-
gogen verf!gen !ber ein von der EDK 
anerkanntes Lehrdiplom als Regelklas-
senlehrperson. Zus"tzlich ben•tigen sie 
einen von der EDK anerkannten Hoch-
schulabschluss in Schulischer Heilp"da-
gogik (Vertiefungsrichtung «P"dagogik f!r 
Schwerh•rige und Geh•rlose»).
 

Kleinklasse

Angebot 
Die Kleinklasse ist eine Besondere Klas-
se der Primar- oder Sekundarstufe. In 
ihr werden die bisherigen Kleinklassen-
typen B, C und D zusammengefasst. 
Kleinklassen werden mit 8 ± 12 Sch!-
lerinnen und Sch!lern gef!hrt und von 
einer Schulischen Heilp"dagogin oder 
einem Schulischen Heilp"dagogen unter-
richtet. Die Kleinklasse f•rdert folgende  
Bereiche:

Allgemeines Lernen (z. B. Aufmerksam- ��
keit, Ged"chtnis, Lern- und Probleml•-
sestrategien)

Schreiben und Lesen (einschliesslich  ��
Spracherwerb und Begriffsbildung)
Mathematisches Lernen ��
Umgang mit Anforderungen (z. B. Moti- ��
vation, Steuerung des eigenen Verhal-
tens, Umgang mit Gef!hlen wie Freude 
und Frustration)
Umgang mit Menschen (Sozial- und  ��
Verhaltenskompetenz, Regelung von 
N"he und Distanz)

Der Unterricht in Kleinklassen und die dar-
in zu erreichenden Lernziele sind auf eine 
hinsichtlich Alter, Leistung und Verhalten 
heterogene Gruppe auszurichten. Die 
kleinere Klassengr•sse erm•glicht einen 
in hohem Masse differenzierten Unter-
richt, der an die individuellen F•rderziele 
in den Bereichen Lernen und Verhalten 
der einzelnen Sch!lerinnen und Sch!ler 
angepasst ist.
 
Kleinklassen sollten nur zeitlich begrenz-
te L•sungen sein. In jedem Fall ist ein 
#bertritt in die Regelklasse anzustreben. 
Sch!lerinnen und Sch!ler der Kleinklas-
se sollen zumindest teilweise den Unter-
richt in einer Regelklasse besuchen. Sie 
erhalten dadurch regelm"ssige Trans-
ferm•glichkeiten. Die Lernbereitschaft in 
kleineren und gr•sseren Lerngruppen soll 
her gestellt und aufrecht erhalten werden 
k•nnen. 

Die M•glichkeit der Wiedereingliederung 
in die Regelklasse muss regelm"ssig 
!berpr!ft werden. Sie kann auch stufen-
weise umgesetzt werden.
 
In der Primar- und Sekundarstufe ist die 
Lek tionentafel verbindlich. Das be  deutet, 
dass keine generelle Befreiung von  
einzelnen Unterrichtsbereichen ± bei-
spiels weise vom Fremdsprachenunter-
richt ± m•glich ist.
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Verfahren
F!r die Zuweisung zu einer Kleinklasse 
sind das Verfahren «Schulische Stand-
ortgespr"che» sowie die § §  24 ± 28 VSM 
massgebend. 

Die Zuweisung in eine Kleinklasse stellt f!r 
eine Sch!lerin oder einen Sch!ler und de-
ren oder dessen Eltern unter Umst"nden 
eine einschneidende Massnahme dar. 
Deshalb muss jeder Sch!ler oder jede 
Sch!lerin vor der Zuweisung in eine Klein-
klasse quer in eine andere Klasse versetzt 
werden. Der #bertritt in eine Kleinklasse 
sowie die Reintegration in die Regelklas-
se erfordern eine gute interdisziplin"re Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten. Der Beizug 
des Schulpsychologischen Dienstes ist in 
jedem Fall zu empfehlen.

Ressourcen
Nach §  35 VSG ist die Kleinklasse ein fa-
kultatives sonderp"dagogisches Ange-
bot. Sie kann erg"nzend zur IF innerhalb 
der vorgegebenen VZE-Ressourcen auf 
der Primar- und der Sekundarstufe ge-
f!hrt werden. Das Minimalangebot an IF 
darf nicht zu Gunsten einer Kleinklasse 
unterschritten werden.

Ausbildung
Lehrpersonen an Kleinklassen verf!gen 
!ber ein von der EDK anerkanntes Lehr-
diplom als Regelklassenlehrperson so-
wie !ber einen von der EDK anerkannten 
Hochschulabschluss in Schulischer Heil-
p"dagogik.

Einschulungsklasse

Angebot
Die Einschulungsklasse ist eine Beson-
dere Klasse der Primarstufe und wird mit 
maximal 14 Kindern gef!hrt. Sie schliesst 
an die Kindergartenstufe an und ist f!r 
Kinder gedacht, die zum Zeitpunkt des 
regul"ren #bertritts in die 1. Klasse noch 
nicht schulbereit sind und f!r die ein wei-
terer Verbleib im Kindergarten nicht ange-
bracht ist. 

Die Schulbereitschaft ist ein Zusammen-
spiel verschiedener Ein¯ussfaktoren. Ne-
ben dem Entwicklungsstand des Kindes 
sind auch die Bedingungen des sozialen 
Umfeldes und die lokalen Gegebenheiten 
des Schulsystems zu ber!cksichtigen.
 
In der Einschulungsklasse werden die ko-
gnitiven, sprachlichen, motorischen und 
sozialen Voraussetzungen f!r den #ber-
tritt in die erste Regelklasse geschaffen. 
Obwohl keine Lernziele der Primarstufe 
erreicht werden m!ssen, ist die Einschu-
lungsklasse ganz bewusst im Setting der 
Primarstufe angesiedelt, damit die Kin-
der sich in diesem Lern- und Lebensort 
zurecht®nden lernen. Je nach •rtlichen 
M•glichkeiten und Voraussetzungen be-
suchen die Sch!lerinnen und Sch!ler der 
Einschulungsklasse einen Teil der Lekti-
onen in einer ersten Regelklasse.
 

Der Unterricht in der Einschulungsklasse 
dauert ein Jahr. Danach erfolgt der #ber-
tritt in die 1. Regelklasse. W"hrend ihres 
ersten Regelklassenjahres werden die 
ehemaligen Sch!lerinnen und Sch!ler der 
Einschulungsklasse sowie ihre Regelklas-
senlehrpersonen bei Bedarf im Rahmen 
der IF begleitet. 

Verfahren
Wird im Kindergarten ein besonderer F•r-
derbedarf in Hinblick auf die Einschulung 
wahrgenommen, so wird im Rahmen des 
schulischen Standortgespr"chs eine son-
derp"dagogische Massnahme bzw. die 
Zuweisung in die Einschulungsklasse ge-
pr!ft. Der Beizug der im Kindergarten t"-
tigen Schulischen Heilp"dagogin oder des 
Schulischen Heilp"dagogen ist in jedem 
Fall empfehlenswert. Bei Bedarf kann 
auch der Schulpsychologische Dienst bei-
gezogen werden.

Ressourcen
Nach §  35 VSG ist die Einschulungsklas-
se ein fakultatives sonderp"dagogisches 
Angebot. Die personellen Ressourcen 
f!r die F!hrung einer Einschulungsklasse 
sind innerhalb der zugeteilten VZE der Pri-
marstufe bereit zu stellen.

Wird keine Einschulungsklasse gef!hrt, 
werden die Kinder in eine 1. Regelklasse 
integriert und mit IF unterst!tzt. 

Ausbildung
Lehrpersonen an Einschulungsklassen 
verf!gen !ber ein von der EDK aner-
kanntes Lehrdiplom als Regelklassen-
lehrperson sowie !ber einen von der 
EDK anerkannten Hochschulabschluss in 
Schulischer Heilp"dagogik. 
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Umsetzungsschritte

dern mit besonderen p"dagogischen 
Bed!rfnissen» nimmt die Schulp¯ege ihre 
F!hrungsrolle wahr. Sie sorgt daf!r, dass 
die Beteiligten ausserhalb der Koordinati-
onsgruppe gut informiert sind und in den 
Prozess eingebunden werden:

Steuergruppe der Gemeinde f!r die  ��
Gesamtumsetzung VSG
Schulen in der Gemeinde ��
Schulverwaltung ��
Unterst!tzende Dienste, z. B. Schul- ��
psychologischer Dienst, Schul"rzt-
licher Dienst
Externe sonderp"dagogische Fach- ��
personen
Eltern ��

Wir schlagen die Projektorganisation 
gem"ss Gra®k auf Seite 18 vor.

Der Koordinationsgruppe stehen bei Be-
darf weitere Fachpersonen im Umfeld der 
Schule f!r Beratung und Austausch zur 
Verf!gung:

Schulpsychologischer Dienst ��
Schul"rztlicher Dienst ��
Schulsozialarbeit ��
Begabungs- und Begabten f•rderung  ��
Hort / Mittagstisch ��
Kinder- und Jugendpsychiatrischer  ��
Dienst
Sonderschulvertretung der Region ��
Heilp"dagogische Fr!herziehung ��
weitere ��

Der Informations¯uss von der Koordina-
tionsgruppe zu den einzelnen Schulen 
wird durch die Schulleitungen sicherge-
stellt. In den einzelnen Schulen werden 

Die Verordnung !ber die sonderp"da-
gogischen Massnahmen (VSM) wird ab 
Schuljahr 2008 / 2009 in drei Staffeln um-
gesetzt. Jede Gemeinde ist verbindlich 
einer Staffel zugeordnet (§  30 VSM). 

www.volksschulamt.zh.ch  
���� Umsetzung neues Volksschulgesetz
���� Umsetzungsplanung ���� Staffelungs-
pl"ne

Die Neuorganisation der sonderp"dago-
gischen Massnahmen muss mit den Ar-
beiten in den anderen Umsetzungsberei-
chen, insbesondere mit dem Aufbau von 
geleiteten Schulen, koordiniert werden. 
Die Umsetzung der VSM ist nur innerhalb 
der Strukturen von geleiteten Schulen 
m•glich. Um gen!gend freie Kapazit"ten 
zur Verf!gung zu haben, sollte die Schule 
w"hrend mindestens einem Jahr geleitet 
sein, bevor mit den Vorbereitungsarbeiten 
zur Neuorganisation der sonderp"dago-
gischen Massnahmen begonnen wird. Die 
Zuteilung der Gemeinden zu den Umset-
zungsstaffeln tr"gt dieser Anforderung so 
weit m•glich Rechnung.

Konzeption des sonder-
p#dagogischen Angebots

1. Projektorganisation aufbauen
Beim Aufbau der Koordinationsgruppe 
f!r das Teilprojekt «F•rderung von Kin-

Arbeitsgruppen zum Teilprojekt F•rderung 
von Kindern mit besonderen p"dago-
gischen Bed!rfnissen unter dem Vorsitz 
der Schulleitung eingesetzt. Diese sind 
verantwortlich, dass die Schulkonferenz 
!ber die laufenden Arbeiten im Bild ist 
und dass Anliegen von der Schule aufge-
nommen und in die Koordinationsgruppe 
eingebracht werden. Die Koordinations-
gruppe terminiert ihre Sitzungen so, dass 
wichtige Entscheidungen in den Schulen 
beraten werden k•nnen. 

Die Organisation der schulinternen Wei-
terbildung, die Kl"rung der Zugeh•rigkeit 
zu und der Einbezug der internen und 
externen Fachpersonen in die einzelnen 
Schulen liegen in der Verantwortung der 
Leitung der Koordinationsgruppe. 

Projektauftrag f"r  
die Koordinationsgruppe
Die Schulp¯ege setzt die Koordinations-
gruppe ein. Sie entscheidet !ber einen all-
f"lligen Beizug einer externen Beratung.

Die Koordinationsgruppe erarbeitet ei-
nen Projektplan f!r die Vorbereitung und 
Umsetzung. Dieser beinhaltet Ziele, Ver-
antwortlichkeiten, Arbeits- und Ablaufpla-
nung, Zeitplanung mit Meilensteinen und 
Mittel. Der Projektplan wird von der Schul-
p¯ege genehmigt.

 Beiblatt A  
(Beispiel Projektauftrag Koordinations-
gruppe)
 

Umsetzung EvaluationGeleitete Schulen

Mindestens ein Jahr 1. Jahr 2. Jahr 3. oder 4. Jahr

Vorbereitung

Vorbereitung
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Aufbau der Projektorganisation (Beispiel)
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Evtl. externe Beratung
Koordinationsgruppe Teilprojekt  
F!rderung von Kindern mit besonderen 
p#dagogischen Bed"rfnissen
Vertretung Schulp¯ege 
Vertretung Steuergruppe (evtl. umsetzungs-
beauftragte Person)
Alle Schulleitungen (Schulleiterkonferenz)
Vertretung Regelklassen
Vertretung Schulische Heilp"dagogik
Vertretung Therapie
Vertretung DaZ
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Schulp¯ege

Beratung + 
Austausch

Diese Struktur muss den Bed!rfnissen der Gemeinde angepasst 
werden. Sie stellt eine m•gliche Form des Organisationsaufbaus dar.

Steuerung

Einsitznahme

AG Teilprojekt F•rderung 

von Kindern mit beson-

deren p"dagogischen 

Bed!rfnissen

Schule 1

Schulkonferenz

AG Teilprojekt F•rderung 

von Kindern mit beson-

deren p"dagogischen 

Bed!rfnissen

Schule 2

Schulkonferenz

AG Teilprojekt F•rderung 

von Kindern mit beson-

deren p"dagogischen 

Bed!rfnissen

Schule 3

Schulkonferenz

Erteilt  
Projektauftrag
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2. Standortbestimmung
Zu Beginn des Planungsprozesses macht 
die Koordinationsgruppe eine Standort-
bestimmung 

des bisherigen Angebots (quantitativ  ��
und qualitativ)
des sonderp"dagogischen Fachper- ��
sonals (Quali®kation, Einsatz und Pen-
sen)

Sie bezieht allf"llige Standortbestimmun-
gen der einzelnen Schulen in ihre Analyse 
ein.

 Beiblatt B  
(Standortbestimmung Sonderp"dagogik)

3. Planung der schulinternen 
Weiterbildungen
Parallel zur Erabeitung des sonder-
p"dagogischen Konzepts (Vorbereitung) 
setzen die Schulen die ersten ein bis zwei 
Weiterbildungstage ein, der/die weiteren 
w"hrend der Umsetzung. Die Themen 
sind «M•glichkeiten des integrativen 
und individualisiernden Unterrichts» und 
«Verfahren der Schulischen Standortge-
spr"che». Insgesamt umfasst das obliga-
torische schulinterne Weiterbildungsange-
bot, das im Auftrag der Bildungsdirektion 
von Dozierenden der Hochschule f!r Heil-
p"dagogik (HfH) und der P"dagogischen 
Hochschule (PHZH) in Kooperation an-
geboten wird, drei Weiterbildungstage 
mit dem Thema «F•rderung von Kindern 
mit besonderen Bed!rfnissen / Umgang 
mit Vielfalt». Diese Veranstaltungen sind 
in den schulinternen Unterrichtsentwick-
lungsprozess zu integrieren: zwischen 
den Halbtagen mit den Inputs der HfH 
oder PHZH muss sich die Schulkonferenz 
Zeit f!r weitere Arbeiten (zum Beispiel 
Beobachtungsauftr"ge, Lekt!re) und Dis-
kussion reservieren. 

Unter  www.volksschulamt.zh.ch  
kann ein Vorgehensvorschlag f!r das 
Erarbeiten des ersten Schulprogramms 
heruntergeladen werden. ��  Umsetzung 
neues Volksschulgesetz ��  Unterst!t-

zungsmaterialien ���� Handreichungen und 
Merkbl"tter ���� Geleitete Schulen
Die Zeitplanung und Organisation der 
schulinternen Weiterbildung muss m•g-
lichst fr!h in die Jahresplanung aufgenom-
men werden. Es muss gew"hrleistet sein, 
dass alle an der Schule Beteiligten ± von 
den Beh•rden !ber die Schulpsycholo-
gischen Dienste bis zu den externen son-
derp"dagogischen Fachpersonen ± an 
diesen Weiterbildungen teilnehmen. 

 www.volksschulamt.zh.ch
��  Umsetzung neues Volksschulgesetz ��  
Weiterbildung

 www.hfh.ch
���� Weiterbildung ���� Umsetzung Volks-
schulgesetz Kt. ZH ���� Unterst!tzungsleis-
tungen (Angebote 40 ± 44) 

 www.phzh.ch  
��  Weiterbildung ��  Umsetzung Volks-
schulgesetz (VSG) ��  Unterst!tzungsleis-
tungen ��  Angebote Phase 4 ��  P"dago-
gische Schwerpunkte (Angebote 40 ± 44) 

4. Erarbeiten eines sonder-
p#dagogischen Konzepts auf  
Gemeindeebene 
Aufgrund der Vorgaben des Gesetzes 
und der Verordnung !ber sonderp"dago-
gische Massnahmen erstellt die Koordina-
tionsgruppe ein Konzept f!r die sonder-
p"dagogischen Angebote der Gemeinde. 
Insbesondere gekl"rt werden m!ssen 
darin:

Entscheid !ber die F!hrung von Be- ��
sonderen Klassen
Entscheid !ber gemeindeeigene Ange- ��
bote der Begabtenf•rderung
Entscheid !ber die Formen f!r DaZ im  ��
Kindergarten, als Anfangsunterricht 
und Aufbauunterricht und eventuell als 
Aufnahmeklasse
Integrative F•rderung: Verteilung der  ��
VZE f!r IF auf die einzelnen Schulen
DaZ: Berechnung und Zuteilung der  ��
Ressourcen 
Therapien: Berechnung und Zuteilung  ��
der Ressourcen

Integrierte Sonderschulung (M•glich- ��
keiten der (Re-)Integration, Zusam-
menarbeit mit Sonderschulen)
Personalfragen (Anstellung, Aus- und  ��
Weiterbildung, #bergangsl•sungen)
Organisation der Verfahren, Abl"ufe  ��
und Zusammenarbeit 
Funktion und Aufgaben der Schullei- ��
tung, Schulbeh•rde, Schulischen Heil-
p"dagogik, DaZ-Lehrpersonen, unter-
st!tzenden Dienste, Eltern usw.

Das Konzept macht Aussagen zum Ge-
staltungsrahmen der Schulen und zu 
grunds"tzlichen #berlegungen zu inte-
grativer und individualisierender Lernf•r-
derung.

5. Sonderp#dagogisches  
Konzept f"r die Schulen
In Gemeinden mit mehreren Schulen 
emp®ehlt es sich, f!r jede Schule aufgrund 
einer einheitlichen Vorgabe und klare  
Rahmenbedingungen ein eigenes Kon-
zept zu erstellen. Das schuleigene Kon-
zept !bernimmt, pr"zisiert und differen-
ziert das sonderp"dagogische Konzept 
der Gemeinde. Die Koordinationsgruppe 
pr!ft die Schulkonzepte und legt diese der 
Schulp¯ege zur Kenntnis vor.

6. Planung des Personalbedarfs  
und -einsatzes 
Die Straffung der Angebotspalette kann 
zu Konsequenzen beim bisherigen im 
sonderp"dagogischen Bereich t"tigen 
Personal f!hren. Die Gemeinde stellt den 
Handlungsbedarf bei Personalfragen 
(Weiterbildung, %nderung Anstellungs-
verh"ltnisse) fest. Allf"llige Entschei-
dungen sind sorgf"ltig und transparent 
zu planen und Gespr"che mit Betroffenen 
m•glichst fr!h zu f!hren. 

Vorlage f!r das sonderp"dagogische 
Konzept der Gemeinde unter

 www.volksschulamt.zh.ch ��  Um-
setzung neues Volksschulgesetz ��  Unter-
st!tzungsmaterialien ���� Handreichungen 
und Merkbl"tter
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Umsetzung

Umsetzung des Gemeinde- 
und Schulkonzepts 

Die Schulen organisieren ihre F•rdermass-
nahmen nach dem Konzept der Gemeinde 
und der Schule. Die Lehrpersonen und die 
sonderp"dagogischen Fachpersonen be-
ginnen mit den de®nierten Verfahren und 
F•rdermassnahmen zu arbeiten. F!r die 
Umsetzungsphase steht den Schulen der 
Rest (ein bis zwei Halbtage, dozentenge-
f!hrt) der insgesamt drei obligatorischen 
Weiterbildungstage zur Verf!gung.

Die Umsetzung einer integrativen und in-
dividualisierenden F•rderpraxis l•st einen 
mehrj"hrigen Unterrichtsentwicklungs-
prozess aus. Deshalb wird den Schulen 
empfohlen, in ihrem Schulprogramm in 
den n"chsten drei bis f!nf Jahren einen 
Schwerpunkt zur «F•rderung von Kindern 
mit besonderen p"dagogischen Bed!rf-
nissen» zu setzen.

$berpr"fung / Evaluation

Ein regelm"ssiges #berpr!fen der neu ge-
stalteten F•rderpraxis ist Teil der internen 
Evaluationen und Standortbestimmun-
gen, zu denen Schulen verp¯ichtet sind. 
Verantwortlich daf!r ist die Schulleitung, 
zusammen mit der Schulkonferenz. Inter-
ne Evaluationen sollen sich auf Beobach-
tungen zu den Lernerfolgen der gef•rder-
ten Sch!lerinnen und Sch!ler sowie auf 
die R!ckmeldungen von Lehrpersonen, 
Eltern und Schulkindern st!tzen.

Die F•rderung von Kindern und Jugend-
lichen mit besonderen p"dagogischen 
Bed!rfnissen ist als Schwerpunkt in der 
externen Evaluation von Schulen durch die 
Fachstelle f!r Schulbeurteilung w"hlbar. 

Evaluation

Ein bis zwei Jahre nach dem Start der 
Umsetzung des sonderp"dagogischen 
Konzepts ist in den Schulen die F•rder-
praxis zu !berpr!fen. Sp"testens nach 
drei bis f!nf Jahren sollte  sowohl die ein-
zelne Schule wie auch die Schulp¯ege 
ihre Konzepte gesamthaft !berpr!fen und 
n•tigenfalls optimieren. Grundlage daf!r 
sind sowohl interne Evaluationen wie auch 
allf"llige Empfehlungen der Fachstelle f!r 
Schulbeurteilung.
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Der Kanton unterst"tzt

Das Volksschulamt gibt Vertretungen der 
Schulgemeinden Auskunft. Es stellt in 
Form von Handreichungen und Umset-
zungshilfen Informationen, Muster und 
Instrumente zur Verf!gung und richtet  
®nanzielle Beitr"ge f!r die Umsetzungsar-
beiten aus.

 www.volksschulamt.zh.ch
�s�� �5�M�S�E�T�Z�U�N�G���N�E�U�E�S���6�O�L�K�S�S�C�H�U�L�G�E�S�E�T�Z
�s�� �3�O�N�D�E�R�P�Ë�D�A�G�O�G�I�S�C�H�E���4�H�E�M�E�N
�s�� �0�Ë�D�A�G�O�G�I�S�C�H�E���4�H�E�M�E�N

Die Entwicklung der Schulen im Bereich 
der sonderp"dagogischen Angebote wird 
im Rahmen der schulinternen Weiterbil-
dung durch die Hochschule f!r Heilp"da-
gogik oder die P"dagogische Hochschule 
Z!rich begleitet. 

Aus- und Weiterbildung 
Schulische Heilp#dagogik 

Heilp"dagogisch t"tige Lehrpersonen (IF 
resp. in der #bergangsphase noch ISF, 
Einschulungs- und Kleinklassen, Sonder-
schulen), haben den Nachweis einer von 
der EDK anerkannten Ausbildung in Schu-
lischer Heilp"dagogik zu erbringen. Daf!r 
bietet die Hochschule f!r Heilp"dagogik 
(HfH) in den n"chsten Jahren zus"tzliche 
Ausbildungspl"tze an. Anmelden k•nnen 
sich Lehrpersonen, die bei Studienbeginn 
j!nger als 55 Jahre sind (Regelung des 
Kantons). Die Ausbildungskosten (ohne 
Vikariatskosten, Studien- und Pr!fungs-
geb!hren) werden vom Kanton !bernom-
men. Die Vikariatskosten werden durch 
die Gemeinde und durch den Kanton an-
teilsm"ssig getragen.

Lehrpersonen ab dem 55. Altersjahr, die 
bisher in ISF, in Kleinklassen oder als 
heilp"dagogische Fachlehrperson unter-
richteten, k•nnen weiterhin ohne SHP-
Diplom in der Schulischen Heilp"dagogik 
t"tig sein. F!r diese Lehrpersonen und f!r 
Inhaberinnen und Inhaber eines "ltern Di-

ploms in Schulischer Heilp"dagogik, die 
ihre Kompetenzen im Bereich der integra-
tiven F•rderung erweitern wollen, bietet 
die HfH Weiterbildungsmodule an. Den 
Schulgemeinden wird empfohlen, den 
Lehrpersonen diese Weiterbildung zu er-
m•glichen.

Das T"tigkeitsgebiet der heilp"dago-
gischen Fachlehrpersonen wird neu in 
den Aufgabenbereich der Schulischen 
Heilp"dagogik integriert. Beim Studium in 
Schulischer Heilp"dagogik werden heil-
p"dagogischen Fachlehrpersonen, die 
die obligatorische Fortbildung absolviert 
haben, Vorleistungen im Umfang von 30 
ECTS-Punkten angerechnet.

Weiterbildung  
DaZ-Lehrpersonen

Die P"dagogische Hochschule Z!rich  
bietet regelm"ssig einen Zerti®katslehr-
gang DaZ an. Darin erwerben Lehr- 
personen die Kompetenzen, die f!r das  
Unterrichten in Aufnahmeunterricht und  
Aufnahmeklassen erforderlich sind. F!r 
DaZ-Lehrpersonen, die in der Z!rcher 
Volksschule unterrichten, tragen Kan-
ton und Gemeinden die Kosten. Die Bil-
dungsdirektion kann Weiterbildungen im 
DaZ-Bereich, die Lehrpersonen schon 
geleistet haben, f!r eine Zulassung zum 
DaZ-Unterricht anerkennen. 

Schulinterne Weiterbildung

Das obligatorische Weiterbildungsange-
bot umfasst drei Tage (jeweils halbtags 
durch Dozierende gestaltet). Der erste 
Teil thematisiert M•glichkeiten des inte-
grativen und individualisierenden Unter-
richts. Der zweite Teil betrifft die Zusam-
menarbeit von Lehrpersonen, Eltern und 
weiteren Beteiligten im Rahmen des Ver-
fahrens «Schulische Standortgespr"che». 
Angebote des ersten und zweiten Teils 
lassen sich in der Reihenfolge auch tau-
schen. Der dritte Teil bietet wahlweise die 

M•glichkeit der Vertiefung des Themas 
integrative Unterrichtsgestaltung oder 
des Themas Zusammenarbeit verschie-
dener beteilig ter Personen. Als weiteres 
m•gliches Angebot k•nnen im dritten Teil 
zus"tzliche Instrumente und Hilfsmittel im 
Bereich der individuellen F•rderplanung 
vorgestellt werden. In der konkreten Aus-
gestaltung werden die Voraussetzungen 
der teilnehmenden Schule durch unter-
schiedliche Schwerpunktsetzung nach 
M•glichkeit ber!cksichtigt. Es ist darauf 
zu achten, dass m•glichst alle an der 
Schule beteiligten Lehr- und (sonderp"d-
agogischen) Fachpersonen an der Weiter-
bildung teilnehmen.

Die Interkantonale Hochschule f!r Heil-
p"dagogik Z!rich (HfH) und die P"dago-
gische Hochschule Z!rich (PHZH) bieten 
ausserdem zus"tzliche, nicht vom Kanton 
mit®nanzierte, fakultative Halbtage der 
schulinternen Weiterbildung an:

Umgang mit schwierigen Sch!lern und  ��
Sch!lerinnen
Unterricht mit heterogenen Gruppen ��
Expertise, Beratung und Begleitung der  ��
Koordinationsgruppe f!r das Teilprojekt 
«F•rderung von Kindern mit besonde-
ren p"dagogischen Bed!rfnissen»
Deutsch als Zweitsprache (Grundlage  ��
und Vertiefung) 

 www.volksschulamt.zh.ch
��  Umsetzung neues Volksschulgesetz ��  
Weiterbildung ���� #bersicht Weiter bildungs-
angebote 

 www.hfh.ch
���� Weiterbildung ���� Umsetzung Volks-
schulgesetz Kt. ZH ���� Unterst!tzungsleis-
tungen (Angebote 40 ± 44) 

 www.phzh.ch  
��  Weiterbildung ��  Umsetzung Volks-
schulgesetz (VSG) ��  Unterst!tzungsleis-
tungen ��  Angebote Phase 4 ��  P"dago-
gische Schwerpunkte (Angebote 40 ± 44) 
 

Unterst!tzung / Aus- und Weiterbildung



22 Handreichung | Integrative und individualisierende Lernf!rderung

Finanzen

Schon bisher haben die Gemeinden und 
der Kanton betr"chtliche Geldmittel ein-
gesetzt, um Kinder und Jugendliche mit 
besonderen p"dagogischen Bed!rfnis-
sen zu f•rdern. Es ist der politische Wille, 
mit dem neuen Gesetz die bisherigen Mit-
tel umzulagern und sie f!r eine integrativ 
ausgerichtete F•rderung zu nutzen. In Ge-
meinden, die bisher !berdurchschnittlich 
viele eigene Mittel eingesetzt haben, k•n-
nen die neuen Bestimmungen zu einem 
tieferen Mitteleinsatz f!hren. F!r andere 
Gemeinden, die bisher eher unterdurch-
schnittlich viel ausgegeben haben, kann 
es zuk!nftig zu erh•hten Kosten kom-
men. Der Kanton stellt mit der %nderung 
der Lehrpersonalverordnung (§  2c Abs. 3 
LPVO) den Schulen zus"tzliche VZE zur 
Verf!gung. Diese vergr•ssern den Ge-
staltungsfreiraum der Gemeinden und 
k•nnen z. B. f!r IF eingesetzt werden. 

Finanzen f"r die Phase der 
Umsetzung (2008 bis 2011)

Der Gemeinde stehen f!r das Teilprojekt 
«F•rderung von Kindern mit besonderen 
p"dagogischen Bed!rfnissen» folgende 
®nanzielle Ressourcen zur Verf!gung. 

Finanzen und Personal

Kanton: Gemeinde:

Sockelbeitrag pro  ��

Gemeinde: 

CHF 3000.±*

Zus"tzlich pro  ��

VZE: CHF 100.±

* Gemeinden mit 
1500 und mehr Sch!-
lerinnen  und  Sch!lern 
erhalten den doppel-
ten Sockel beitrag.

Die Gemeinden 

budgetieren f!r die 

Koordinationsgruppe 

Teilprojekt «F•rde-

rung von Kindern mit 

besonderen p"dago-

gischen Bed!rfnis-

sen» zus"tzlich den 

doppelten Kantons-

beitrag. 

Weiterbildungstage
Die drei obligatorischen Weiterbildungs-
tage zu den Themenschwerpunkten 
«F•rderung von Kindern mit besonderen 
p"dagogischen Bed!rfnissen» und zu 
«integrativem und individualisierendem 
Unterricht» werden pro Weiterbildungs-
halbtag (Dozierende) wie folgt ®nanziert:

Die bisherigen Staatsbeitr"ge f!r diese 
Leistungen werden in den erh•hten Kan-
tonsanteil an die Lehrerbesoldung ange-
rechnet (§  78 VSG).

Finanzierung der Sonderschulung
Die Sonderschulung (integriert und se-
pariert) wird von Kanton und Gemeinden 
gemeinsam ®nanziert. Sie richtet sich 
nach den entsprechenden gesetzlichen 
Bestimmungen.

Personal

Kantonale Anstellungen
Lehrpersonen der integrativen F•rderung 
und der Besonderen Klassen (Kleinklas-
sen, Einschulungsklassen und Aufnah-
meklassen) werden kantonal angestellt, 
wenn sie mindestens 10 Wochenlektionen 
unterrichten.

Kommunale Anstellungen
Lehrpersonen des Aufnahmeunterrichts, 
der erg"nzenden Begabtenf•rderung 
sowie Therapeutinnen und Therapeuten 
werden kommunal angestellt. Dassel-
be gilt f!r Lehrpersonen der integrativen 
F•rderung und der Besonderen Klassen, 
die nicht !ber das Mindestpensum von 10 
Wochenlektionen verf!gen. Die Schulp¯e-
gen sind verp¯ichtet, bei der Anstellung 
auf die erforderlichen Aus- und Weiterbil-
dungsvoraussetzungen zu achten. 

 www.volksschulamt.zh.ch
���� Downloads ���� Formulare / Anleitungen 
���� Kommunale Lehrpersonen

Audiop#dagogische Angebote
Audiop"dagoginnen und Audiop"dago-
gen sind in der Regel Mitarbeitende des 
Zentrums f!r Geh•r und Sprache. Die 
audiop"dagogischen Leistungen werden 
den Gemeinden von den Beratungsdiens-
ten in Rechnung gestellt.

Kanton: Gemeinde:

CHF 400.±  �� CHF 200.±  ��

Finanzierung der sonder-
p#dagogischen Angebote

Die Gemeinden beziehen die zu erwar-
tenden Kosten in ihre Budgetplanung 
ein. Es handelt sich dabei um gesetzlich 
vorgeschriebene und somit gebundene 
Ausgaben. Einzige Ausnahme bildet das 
allf"llige gemeindeeigene Angebot der 
Begabtenf•rderung. 

Finanzierung Gemeinde/Kanton 
Der Kanton teilt den Gemeinden aufgrund 
ihrer Sch!lerzahlen und ihres Sozialindex 
eine bestimmte Anzahl stufengebundener 
Vollzeiteinheiten (VZE) zu. Die Gemeinden 
setzen diese VZE ein f!r:

Unterricht in Regelklassen ��
Integrative F•rderung (IF)  ��
Kleinklassen ��
Einschulungsklassen ��
Aufnahmeklassen ��

Volle Finanzierung durch Gemeinde
Auch die folgenden Angebote sind durch 
die Verordnung !ber die sonderp"dago-
gischen Massnahmen geregelt, sie wer-
den aber ausschliesslich durch die Ge-
meinde ®nanziert: 

Aufnahmeunterricht  ��
Therapien: logop"dische und psycho- ��
motorische Therapie, Psychotherapie, 
audiop"dagogische Angebote
Begabtenf•rderung ausserhalb der IF ��

Diese Ressourcen k•nnen eingesetzt 
werden f!r:

Sitzungsgelder ��

die Finanzierung der pers•nlichen Vor- ��
gespr"che der Schulleitung mit Dozie-
renden der internen Weiterbildungen

allf"llige externe Beratungsleistungen ��



Information / Dienstleistungen

Beibl#tter:

 Beiblatt A  
(Projektauftrag Koordinationsgruppe)

 Beiblatt B  
(Standortbestimmung Sonderp"dagogik)

Unterst"tzungsmaterialien:

 www.volksschulamt.zh.ch
���� Umsetzung neues Volksschulgesetz
���� Unterst!tzungsmaterialien
���� Handreichungen und Merkbl"tter

���� Vorlage f!r das sonderp"dagogische 
Konzept der Gemeinde

 
Informationen:

Ordner 3 «Angebote f!r Sch!ler und  ��
Sch!lerinnen mit besonderen p"da-
gogischen Bed!rfnissen» 

Brosch!re Schulische Standortge- ��
spr"che: Ein Verfahren zur F•rderpla-
nung und Zuweisung von sonderp"d-
agogischen Massnahmen  

 www.lehrmittelverlag.com

DaZ-Sprachstandsinstrumentarium (in  ��
Vorbereitung, voraussichtlich Sommer 
2008)

Handbuch Schulqualit"t, Qualit"tsbe- ��
reiche «Individuelle Lernbegleitung» 
und «Besondere Unterst!tzungsan-
gebote» 

 www.bildungsdirektion.zh.ch
�� ���� Projekte ���� Handbuch Schulqualit"t

Volksschulamt 
Walchestrase 21 
8090 Zürich

 www.volksschulamt.zh.ch
�…�� Umsetzung neues Volksschulgesetz
�…�� Sonderp"dagogische Themen
�…�� P"dagogische Themen

���� Umsetzung VSG: Ausk!nfte zu   
�� Umsetzungsfragen
���� Abteilung Sonderp"dagogisches:  
 Ausk!nfte zu sonderp"dago-  
 gischen Fragen

���� Abteilung P"dagogisches, Sektor  
 Interkulturelle P"dagogik: Ausk!nf- 
 te und Materialien zum Bereich   
 Deutsch als Zweitsprache 

���� Abteilung P"dagogisches:  
 Ausk!nfte zu Begabungs- und   
 Begabtenf•rderung

���� Abteilung Lehrpersonal: Ausk!nfte  
 zu Anstellungen und VZE

Hochschule für Heilpäda gogik Zürich 
HfH 
Schaffhauserstrasse 239 
8057 Zürich

 www.hfh.ch
���� ��Studieng"nge 
�� ��Weiterbildung (Umsetzung neues 
Volksschulgesetz f!r den Kt. ZH)

Pädagogische Hochschule Zürich 
PHZH 
Rämistrasse 59 
8090 Zürich

 www.phzh.ch
��  Weiterbildung 
��  Umsetzung Volksschulgesetz (VSG) 
 ± Unterst!tzungsleistungen 
 ±   Aus- und Weiterbildungsangebote  

 (ZLG Deutsch als Zweitsprache  
 DaZ)
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